
	

	

 
 

Nutzungsordnung “Tablets und pädagogisches Netz“ 
 
Im Rahmen des Unterrichts an der Werner-von-Siemens-Schule Lorsch können die 
Schülerinnen und Schüler auf Veranlassung einer Lehrkraft ein schuleigenes Tablet nutzen. 
Für die Nutzung der Geräte werden folgende Vereinbarungen getroffen: 
 
1. Gegenstand 
Die nachfolgenden Regelungen erweitern die “Nutzungsordnung für Intranet und Internet“ des 
Kreises Bergstraße um den Einsatz mobiler, schul- bzw. kreiseigener Geräte (z. B. Tablets) im 
Unterricht. 
 
2. Voraussetzungen für die Nutzung 
Grundsätzliche Voraussetzung für die Nutzung der mobilen Geräte ist die Einhaltung der 
Regelungen “Nutzungsordnung für Intranet und Internet“ des Kreises Bergstraße.  
 
3. Allgemeine Regeln für die Nutzung 
 
3.1. Benutzerdaten (Accounts) 
Die Nutzung einer privaten Apple-ID ist nicht erlaubt. Die Nutzung der Tablets ist 
ausschließlich im Gastmodus gestattet. Nach jeder Stunde/Doppelstunde müssen sich die 
Schülerinnen und Schüler aus dem Gastprofil abmelden. Die Daten der Sitzung werden dadurch 
gelöscht. So kann die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben gesichert werden.  



3.2. Geräte 
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler trägt die Verantwortung für ihr/sein Gerät. Das Tablet darf 
nur für unterrichtliche Zwecke genutzt werden. Der Verzehr von Speisen und Getränken 
während der Nutzung der Tablets ist nicht erlaubt. 
 
3.3. WLAN-Nutzung an der Schule 
Der drahtlose Zugang zum Internet an der Schule verlangt eine angemessene Nutzung, 
insbesondere untersagt ist: 
- die Beeinträchtigung des Netzbetriebes durch ungezielte und übermäßige Verbreitung von 
Daten bzw. durch unsachgemäßen Einsatz von Hard- und Software. 
- die Verwendung fremder bzw. falscher Namen. 
- das Hochladen gewaltverherrlichender, pornografischer, jugendgefährdender oder 
krimineller Inhalte  
- das Aufrufen von Webseiten mit gewaltverherrlichenden, pornografischen, 
jugendgefährdenden oder kriminellen Inhalten 
 
3.4. Regeln für die unterrichtliche Nutzung  
- Es gilt grundsätzlich die Hausordnung der Schule. 
- Die geltenden rechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Urheberrechtes und des 
Datenschutzes müssen eingehalten werden. 
- Die Lehrkraft kann jederzeit die Tablets kontrollieren. Browser- und App-Verlauf dürfen 
während der Unterrichtstunde nicht gelöscht werden. 
- Die Foto-, Audio- und Videofunktionalität darf nur dann im Unterricht genutzt werden, wenn 
folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden: 
 
 



o Foto-, Audio- und Videoaufnahmen dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft sowie mit 
Einwilligung der Betroffenen gemacht werden. 
o Die Aufnahmen dürfen nur innerhalb des Unterrichts genutzt werden. Die Aufnahmen 
sind nach Abschluss des Arbeitsauftrages zu löschen. 
o Aufnahmen, die im Unterricht gemacht wurden, dürfen grundsätzlich nicht Dritten 
gezeigt, an Dritte weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden. 

 
4. Informationspflicht 
- Defekte am Tablet, festgestellte Störungen und Missbrauch durch Dritte sind unverzüglich 
der betreuenden bzw. zuständigen Lehrkraft zu melden. 
 
5. Haftung 
- Die Schülerinnen und Schüler haften für Schäden an den Tablets, sofern grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Handeln zu einer Beschädigung geführt hat.  
 
Stand: 10.11.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einwilligung / Erklärung 
 
Ich habe mich auf der Homepage der Werner-von-Siemens-Schule Lorsch über die Inhalte der 
“Nutzungsordnung für Intranet und Internet“ des Kreises Bergstraße sowie der 
“Nutzungsordnung Tablets und pädagogisches Netz“ informiert und diese zur Kenntnis 
genommen. 
Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Schule den 
Datenverkehr in der Schule protokolliert und durch Stichproben überprüfen kann. Sollte ich 
gegen die Nutzungsregeln verstoßen, muss ich mit entsprechenden Maßnahmen rechnen. Bei 
Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht 
auszuschließen. 
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